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Die Gesetzesmaterialien zum folgenden Gesetz (Blg LT 14. GP: Regierungsvorlage 535 und Ausschussbericht 592, jeweils 4. Sess) 
können von der Landtagsdirektion, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-32 50, Fax (0662) 80 42-27 75, zum Selbstkos-

tenpreis bezogen werden bzw sind unter der Internet-Adresse http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm abfragbar. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

59. Gesetz vom 4. Juli 2012, mit dem das Landes-Verf assungsgesetz 1999 und das Landtags-Geschäfts-
ordnungsgesetz geändert werden 

 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 

Artikel I 
 

(Verfassungsbestimmungen) 
 
Das Landes-Verfassungsgesetz 1999, LGBl Nr 25, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 12/2012, wird geändert 
wie folgt: 
 
1. Nach dem 7. Abschnitt wird eingefügt: 
 

"7a. Abschnitt 
 

Mitwirkung des Landes Salzburg 
im Rahmen der Europäischen Integration 

 
Artikel 50a 

 
(1) Die Landesregierung hat den Landtag von allen Vorhaben im Rahmen der europäischen Integration, die in die Ge-
setzgebungskompetenz des Landes fallen und über die der Landtag nicht vom Bundesrat gemäß Art 23g Abs 3 B-VG zu 
unterrichten ist, in Kenntnis zu setzen, sobald sie darüber vom Bund unterrichtet worden ist. Dabei ist die Frist bekannt-
zugeben, die dem Land für die Abgabe einer Stellungnahme offen steht. 
 
(2) Die Landesregierung hat dem Landtag zu Beginn und zur Mitte einer Gesetzgebungsperiode über ihre Vorhaben im 
Rahmen der europäischen Integration zu berichten. 
 
(3) Der Landeshauptmann hat den Landtag über alle Angelegenheiten, die von der Integrationskonferenz der Länder 
beraten werden, zu informieren. 
 

Artikel 50b 
 
(1) Der Landtag oder ein von ihm dazu bestimmtes Organ kann zu Vorhaben im Rahmen der europäischen Integration 
durch Entschließung Stellungnahmen betreffend die Haltung des Landes an die Landesregierung abgeben. Die näheren 
Regelungen dazu trifft die Geschäftsordnung des Landtages (Art 18 Abs 1). 
 
(2) Liegt eine Entschließung des Landtages gemäß Abs 1 zu einem Vorhaben rechtzeitig vor, hat die Landesregierung in 
ihrer Stellungnahme zum Vorhaben an den Bund den in der Entschließung geäußerten Standpunkt zu vertreten. 
 
(3) In Angelegenheiten der Gesetzgebung des Landes darf die Landesregierung nur aus wichtigen, die Länderinteressen 
insgesamt betreffenden Gründen von dem in einer Entschließung des Landtages geäußerten Standpunkt abgehen. Geht 
die Landesregierung in ihrer Stellungnahme von dem so geäußerten Standpunkt ab, sind die für das Abgehen maßgebli-
chen Gründe dem Landtag unverzüglich bekanntzugeben. 
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(4) Der Landtag oder ein von ihm dazu bestimmtes Organ kann zu einem Entwurf eines Gesetzgebungsakts im Rahmen 
der Europäischen Union, über den er gemäß Art 23g Abs 3 B-VG vom Bundesrat unterrichtet wird, eine Stellungnahme 
an den Bundesrat abgeben. In dieser Stellungnahme kann insbesondere begründet dargelegt werden, weshalb der Ent-
wurf nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Die näheren Regelungen dazu trifft die Geschäftsordnung des 
Landtages. 
 
(5) Die Abs 2 und 3 gelten sinngemäß auch in Bezug auf Beratungsgegenstände der Integrationskonferenz der Länder 
für den Landeshauptmann und den Präsidenten des Landtages. 
 

Artikel 50c 
 
(1) Der Vorschlag der Landesregierung für das Mitglied des Ausschusses der Regionen, für das dem Land das Vor-
schlagsrecht zukommt, bedarf der Bestätigung des Landtages, wenn der Vorschlag auf eine andere Person als ein Mit-
glied der Landesregierung lautet. 
 
(2) Das gemäß Abs 1 vorgeschlagene Mitglied des Ausschusses der Regionen hat über seine Tätigkeit im Ausschuss 
der Regionen und dessen Beratungsergebnisse dem Landtag jährlich und der Landesregierung fortlaufend zu berichten. 
 
(3) Die Bestätigung gemäß Abs 1 kann vom Landtag widerrufen werden. Die Landesregierung hat daraufhin eine andere 
Person als Mitglied des Ausschusses der Regionen vorzuschlagen. 
 
(4) Die Abs 1 bis 3 gelten auch für den Stellvertreter des Mitgliedes des Ausschusses der Regionen, Abs 2 aber nur 
soweit, wie der Stellvertreter seine Funktion wahrgenommen hat." 
 
2. Im Art 56 Abs 1 lautet der erste Satz: "Zur Behandlung behaupteter oder von ihr vermuteter Missstände sowie zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in der Verwaltung des Landes wird die Volksanwaltschaft (Art 148a 
Abs 1 bis 3 B-VG) für zuständig erklärt." 
 
3. Im Art 57 wird angefügt: 

"(15) Der 7. Abschnitt mit den Art 50a bis 50c in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 59/2012 tritt mit Beginn des auf 
dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landesverfassungsgesetz über die Mitwirkung 
des Landes Salzburg im Rahmen der europäischen Integration, LGBl Nr 50/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl Nr 109/2009, außer Kraft. Art 56 Abs 1 tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft." 
 

Artikel II 
 
Das Landtags-Geschäftsordnungsgesetz, LGBl Nr 26/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 29/2012, wird 
geändert wie folgt: 
 
1. Im § 1 Abs 2 entfällt im dritten Satz die Wortfolge "betreffend die Haltung des Landes". 
 
2. Im § 26 Abs 1 wird die Z 6a durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

"6a. Entwürfe europäischer Gesetzgebungsakte, über die der Bundesrat den Landtag gemäß Art 23g Abs 3 B-VG unter-
richtet; 

 6b. Berichte des gemäß Art 50c Abs 1 L-VG bestätigten Mitglieds im Ausschuss der Regionen;" 
 
3. § 70 lautet: 
 

"Integrationsangelegenheiten 
 

§ 70 
 
(1) Die Verhandlungsgegenstände des Europa-Integrationsausschusses gelangen an diesen als Vorlagen oder Berichte 
der Landesregierung, als Anträge von Mitgliedern des Landtages, als Mitteilungen des Bundesrates über Entwürfe euro-
päischer Gesetzgebungsakte oder als Informationen des Landeshauptmannes oder der Landesregierung über Angele-
genheiten der Europäischen Integration. Diese Mitteilungen und Informationen sind vom Präsidenten ohne Befassung 
des Landtages an die Mitglieder des Europa-Integrationsausschusses und die Landtagsparteien weiterzuleiten. 
 
(2) Die Beratung und Beschlussfassung über Stellungnahmen in Angelegenheiten der europäischen Integration obliegt 
dem Europa-Integrationsausschuss, es sei denn, dass dieser die Befassung des Landtages beschließt oder der Landtag 
sich oder der Präsident dem Landtag die endgültige Erledigung in bestimmten Angelegenheiten vorbehält. Die Stellung-
nahmen sind vom Präsidenten der Landesregierung bekannt zu geben." 
 



 LGBl für das Land Salzburg, Jahrgang 2012, Nr 59 

 315 

4. Im § 95, dessen bisheriger Text die Absatzbezeichnung "(1)" erhält, wird angefügt: 

"(2) Die §§ 1 Abs 2, 26 Abs 1 und 70 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 59/2012 treten mit 1. August 2012 in Kraft." 
 
 
 

Illmer 
 

Burgstaller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Das Landesgesetzblatt für das Land Salzburg wird vom Land Salzburg herausgegeben und erscheint nach Bedarf. Die 
Landesgesetzblätter können auch beim Landespressebüro, Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527,  
5010 Salzburg, Telefon (0662) 8042-2047, Fax (0662) 8042-2161, zum Selbstkostenpreis bezogen werden. 
              Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur. 


